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ABAG - Ausbildungs- und Berufsprufungs-Anrechnungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Eine Prufung der Gleichwertigkeit nach & 1 erfolgt nur auf Antrag. Dem Antrag sind vom Bewerber das
rechtswissenschaftliche Universitatsdiplom, Prifungszeugnisse, samtliche sonstigen Befahigungsnachweise und
Nachweise Uber eine berufsbezogene praktische Ausbildung sowie der Beleg Uiber die Einzahlung der
Antragsgebihr anzuschlieBen. Der Antrag und die beizufligenden Unterlagen sind, soweit sie vom Bewerber
stammen, in deutscher Sprache einzureichen; sonstige Unterlagen sind mit einer beglaubigten Ubersetzung
vorzulegen. Soweit erforderlich hat der Bewerber Auskinfte Gber den Inhalt der praktischen Ausbildung und
sonstige fur die Antragstellung malRgebliche Umstande zu erteilen.

2. (2)Von der Antragstellung sind der Osterreichische Rechtsanwaltskammertag und die Osterreichische
Notariatskammer in Kenntnis zu setzen. Diesen steht es frei, Einsicht in den Antrag und die mit diesem
vorgelegten Unterlagen sowie die Ergebnisse der vom Prases der Ausbildungsprifungskommission damit im
Zusammenhang gepflogenen Erhebungen zu nehmen und allféllige Erganzungen anzuregen.

In Kraft seit 01.09.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abag/paragraf/1
file:///

	§ 2 ABAG
	ABAG - Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnungsgesetz


